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Vorwort

Als nationales Statistikamt hat Statistik Austria – den internationalen Vorgaben fol‑
gend – die Verantwortung für die Erstellung und Koordination des nationalen Indika‑
torensets zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals, SDGs) übernommen. Der nun erstmalig vorliegende Bericht liefert einen aus‑
führlichen Überblick über die Entwicklung der SDG‑Indikatoren in Österreich. 

Um die Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen bzw. die Zielerreichung betreffend 
die formulierten Unterziele zu messen, ist ein fundiertes und statistisch valides Indi‑
katorenset wesentlich. Seit 2017 veröffentlicht Statistik Austria daher umfassende In‑
dikatorentabellen, welche jährlich überarbeitet und erweitert werden. Mittlerweile ist 
ein auch im internationalen Vergleich umfangreiches Set von rund 200 Indikatoren 
vorhanden, das einen Großteil der 169 Unterziele der Agenda 2030 abdecken kann.

Weitgehende hausinterne und externe Koordinierungstätigkeiten waren für die Erstel‑
lung des Sets notwendig, da nicht nur Daten von Statistik Austria einflossen, sondern 
auch wesentliche Informationen von Ministerien und anderen Dateneigentümern wie 
Umweltbundesamt und Austrian Development Agency. Zudem finden Entwicklungen 
auf UN‑ und EU‑Ebene in der Weiterentwicklung des nationalen Indikatorensets Be‑
rücksichtigung. Die Letztverantwortung über die Auswahl der Indikatoren obliegt da‑
bei Statistik Austria, dabei kommen objektive statistische Kriterien wie Relevanz, in‑
haltliche Qualität, Verständlichkeit oder Interpretierbarkeit zur Anwendung.

Der vorliegende Bericht baut auf dem nationalen Indikatorenset auf und liefert in ei‑
nem Überblick grundlegende Informationen zur UN Agenda 2030 auf globaler, regio‑
naler und nationaler Ebene. Ein Kapitel zu den Fortschritten in den 17 Zielen zeigt die 
Entwicklung der Indikatoren seit 2010 und bietet Hauptaussagen und zentrale Trends 
auf einen Blick. Eine Bewertung des Trends wird nach dem Bewertungsmodus von 
Eurostat vorgenommen. Zudem werden ausgewählte Indikatoren näher dargestellt 
und erläutert. Ein kurzer Blick auf zukünftige Herausforderungen sowie ein Tabellen‑
anhang schließen den Bericht ab.

Weitere Informationen sind auf der Website von Statistik Austria zur Agenda 2030 
 abrufbar. 

Mag. Werner Holzer 
Fachstatistischer Generaldirektor der STATISTIK AUSTRIA

Wien, im Mai 2020

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_development_goals/index.html
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Für das Monitoring der Zielvorgaben der UN Agen‑
da 2030 „Transformation unserer Welt: die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung“ sind Indikatoren‑
sets auf nationaler, regionaler und UN‑Ebene vor‑
gesehen, die der jeweiligen Einheit Rechnung tra‑
gen sollen. Auf Basis des nationalen Indikatoren‑
sets erstellt Statistik Austria einen ersten SDG‑In‑
dikatorenbericht, welcher sich an den 17 Zielen der 
Agenda 2030 orientiert.

Auf der Generalversammlung der Vereinten Natio‑
nen im September 2015 haben die 193 Mitglieds‑
staaten mit der UN Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung erstmals global gültige Ziele für nach‑
haltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals – SDGs) beschlossen. In Österreich wurden 
mit einem Ministerratsbeschluss vom 12. Jänner 
2016 alle Bundesministerien mit der Umsetzung 
(Implementierung) der „Agenda 2030“ beauftragt. 
Federführend agieren dabei das Bundeskanzler‑
amt sowie das Bundesministerium für europäische 
und internationale Angelegenheiten.

Die Agenda 2030 beinhaltet 17 Ziele, die alle drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit – Soziales, Wirt‑
schaft, Umwelt – gleichermaßen berücksichtigen. 
Diesen Zielen sind 169 Unterziele (sogenannte 
„Targets“) zugeordnet, die genauere Zielvorgaben 
enthalten. 

Wesentlich für die Umsetzung der Agenda 
2030 ist das Monitoring der Zielerreichung, 
welches durch die den Unterzielen zugeord‑
neten Indikatoren geschieht. 

Auf nationaler Ebene nehmen dabei unabhängi‑
ge Statistikinstitute wie Statistik Austria eine zent‑
rale Rolle ein. Statistik Austria erarbeitete deshalb 
im Jahr 2017 ein erstes Indikatorenset für Öster‑
reich. Die Umsetzung erfolgte basierend auf den 
UN‑Indikatorenvorschlägen und in enger Abstim‑
mung mit dem Europäischen Statistischen System 
(ESS). Das Indikatorenset wurde zudem mit den 
zuständigen Ministerien sowie Umweltbundesamt 
und ADA koordiniert und in der interministeriellen 
Arbeitsgruppe „Umsetzung der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung“ präsentiert. 

Das nationale Indikatorenset wird seither jährlich 
aktualisiert und weiterentwickelt, es enthält aktuell 
rund 200 Indikatoren. 

Auf Basis dieses Datensets wurde Statistik  Austria 
mit der Erstellung eines nationalen Indikatorenbe‑
richts zur UN Agenda 2030 beauftragt, um eine 
Messbarkeit der Fortschritte bei der Umsetzung 
der nachhaltigen Entwicklungsziele auf nationaler 
Ebene zu ermöglichen. 

Das Hauptkapitel des Berichts ist nach den 
17 Zielen (Goals) der Agenda 2030 aufge‑
baut.

Die Auswahl der näher dargestellten Indikatoren er‑
folgt aus dem nationalen SDG‑Indikatorenset nach 
Kriterien wie Relevanz, Datenverfügbarkeit oder in‑
ternationaler Vergleichbarkeit. Zudem wurde eine 
Trendbewertung – nach den Eurostat‑Vorgaben – 
durchgeführt, wenn eine entsprechende Zeitreihe 
von zumindest 8 Jahreswerten vorlag. Internationa‑
le best practice Beispiele für SDG‑Indikatorenbe‑
richte flossen in diese Berichterstellung ein. 

Dies berücksichtigt die Empfehlungen der CES 
„Road Map on Statistics for Sustainable Develop‑
ment Goals“ (UNECE 2017). Die Road Map wurde 
als Leitfaden für die nationalen Statistikämter von 
der UNECE Steering Group on Statistics for SDGs 
2017 erstellt und ist als Hilfe für die Entwicklung 
von Statistiken zu den Sustainable Development 
Goals (SDGs) gedacht. Sie empfiehlt unter ande‑
rem, dass die Nationalen Statistikinstitute in ihren 
Ländern als generelle Focal Points für das Monito‑
ring der SDGs fungieren und sich verantwortlich für 
die Erstellung der nationalen SDG‑Indikatorensets 
zeigen. 

Der Bericht gliedert sich in einen allgemeinen Teil 
mit Informationen zur UN Agenda 2030 auf globa‑
ler, regionaler und nationaler Ebene, gefolgt von 
einem Kapitel mit Informationen zum Bewertungs‑
modus. Nachkommend wird ein genauerer Blick 
auf die 17 Ziele geworfen, hier werden Hauptaus‑
sagen und zentrale Trends auf einen Blick darge‑
stellt. Zudem werden ausgewählte Indikatoren nä‑
her erläutert. Ein kurzer Ausblick sowie ein umfas‑

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_development_goals/un-agenda2030_monitoring/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_development_goals/un-agenda2030_monitoring/index.html
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sender Tabellenteil bilden den Abschluss des Indi‑
katorenberichts. 

Österreich wird seinen ersten „Freiwilligen Natio‑
nalen Bericht zur Umsetzung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele“ (Voluntary National Review 
Report, VNR) im Rahmen des Hochrangigen Po‑

litischen Forums für Nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen im Juli 2020 in New York prä‑
sentieren. 

Teile des SDG‑Indikatorenberichts von Sta‑
tistik Austria fließen in den österreichischen 
VNR für 2020 ein.
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2.1  
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
Am 25. September 2015 wurde im Zuge des Uni‑
ted Nations (UN) Sustainable Development Sum‑
mit die UN Agenda 2030 für eine nachhaltige Ent‑
wicklung 2015 von der Vollversammlung bzw. den 
Staatsoberhäuptern der UN‑Mitgliedstaaten in 
New York verabschiedet (Vereinte Nationen / Uni‑
ted Nations, 2015). Alle 193 Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen verpflichteten sich zur Umset‑
zung der Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen 
Entwicklungszielen – den „Sustainable Develop‑
ment Goals“ (SDGs) auf nationaler, regionaler und 
globaler Ebene bis zum Jahr 2030. 

Der Verabschiedung der Agenda 2030 vorausge‑
gangen war ein breit angelegter, partizipativer Pro‑
zess, der im Gegensatz zu den 2015 ausgelaufe‑
nen Millennium Development Goals (MDGs) zum 
Ziel hatte, nicht nur Entwicklungsländer und Ent‑
wicklungsthemen aufzugreifen, sondern einen in‑

klusiven Ansatz zur Erarbeitung nachhaltiger Ent‑
wicklungsziele zu sozialen, wirtschaftlichen, politi‑
schen und Umweltthemen verfolgte. Nach einem 
16‑monatigen Konsultations‑ und Verhandlungs‑
prozess schlug die Open Working Group on Sus‑
tainable Development Goals (OWG) dafür 17 Ziele 
(Goals, siehe Grafik) vor. Den 17 Zielen für nach‑
haltige Entwicklung sind 169 spezifische Unterzie‑
le (Targets) zugeordnet, welche die Zielvorgaben 
näher konkretisieren. Im Gegensatz zu den MDGs, 
die sich auf die Entwicklungsländer konzentrier‑
ten, gelten die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agen‑
da 2030 gleichermaßen global für alle Länder. Da‑
mit bilden sie für alle Staaten weltweit einen ge‑
meinsamen Bezugsrahmen für die Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsaspekten. 

Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) orientieren sich an 
den drei Säulen Umwelt, Mensch und Wirtschaft. 

Grafik 1  
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung

Q: Vereinte Nationen (UN).

https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
https://www.un.org/millenniumgoals/
https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html
https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html
http://unstats.un.org/sdgs/
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Im Zentrum der Sustainable Development Goals 
steht eine breite und mehrdimensionale Auffas‑
sung vom Wohlbefinden der Menschen, wie auch 
ein möglichst ausbalanciertes Bild der ökonomi‑
schen, sozialen und umweltrelevanten Aspekte der 
Nachhaltigkeit. Durch entsprechende Maßnahmen 
auf globaler, regionaler und nationaler Ebene sol‑
len die gesetzten Ziele bis zum Jahr 2030 weltweit 
umgesetzt werden (für weitere Informationen siehe 
auch die UN Sustainable Development Knowledge 
Platform).

Die 17 Entwicklungsziele und 169 Unterziele (Ziel‑
vorgaben) umfassen eine große Bandbreite an 
Themen: Beseitigung von Armut und Hunger, Ge‑
sundheit, nachhaltiges Wachstum, Gender‑Ge‑
rechtigkeit, Klimawandel, Wassermanagement 
u.v.m. (siehe Grafik). Viele der formulierten Ziele 
sind jedoch komplex und facettenreich bzw. eher 
qualitativ zu bewerten, was insbesondere in Hin‑
blick auf die Datensammlung, oder auch auf die 
weitere Definition präziser Indikatoren, Schwierig‑
keiten mit sich bringt.

Die 169 Zielvorgaben unterteilen sich in 107 inhalt‑
liche Ziele, die mit arabischen Ziffern gekennzeich‑
net sind und in 62 Umsetzungs‑Maßnahmen („Me‑
ans of Implementation“), mit denen meist finan‑
zielle oder institutionelle Strukturen beschrieben 
werden. Der vorliegende Bericht fokussiert auf die 
inhaltlichen Ziele.

Für die kommenden fünfzehn Jahre verpflichteten 
sich die UN‑Mitgliedstaaten damit zu einer „Part‑
nerschaft für Frieden und Wohlstand für alle Men‑
schen für den Schutz der Umwelt und des Klimas 
auf dem Planeten Erde“. Die vereinbarten Ziele 
der Agenda 2030 lassen sich in fünf Kernbotschaf‑
ten gliedern, die als handlungsleitende Prinzipien 
vorangestellt sind – die „fünf Ps“ Mensch, Planet, 
Wohlstand, Frieden und Partnerschaft (englisch: 
People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership). 
Die Ziele und Zielvorgaben sollen damit bis 2030 
den Anstoß zu Maßnahmen in den Bereichen ge‑
ben, die für die Menschheit und den Planeten Erde 
von entscheidender Bedeutung sind.

Grafik 2  
„5 Ps“ (Kernbotschaften) der Agenda 2030

Menschen Planet Wohlstand Frieden Partnerschaft

Wir sind entschlos‑
sen, Armut und Hun‑
ger in allen ihren 
Formen und Dimen‑
sionen ein Ende zu 
setzen und sicher‑
zustellen, dass alle 
Menschen ihr Poten‑
zial in Würde und 
Gleichheit und in 
einer gesunden Um‑
welt voll entfalten 
können.

Wir sind entschlos‑
sen, den Planeten 
vor Schädigung zu 
schützen, unter an‑
derem durch nach‑
haltigen Konsum und 
nachhaltige Produk‑
tion, die nachhalti‑
ge Bewirtschaftung 
seiner natürlichen 
Ressourcen und um‑
gehende Maßnah‑
men gegen den Kli‑
mawandel, damit die 
Erde die Bedürfnisse 
der heutigen und der 
kommenden Genera‑
tionen decken kann.

Wir sind entschlos‑
sen, dafür zu sorgen, 
dass alle Menschen 
ein von Wohlstand 
geprägtes und er‑
fülltes Leben ge‑
nießen können und 
dass sich der wirt‑
schaftliche, soziale 
und technische Fort‑
schritt in Harmonie 
mit der Natur voll‑
zieht.

Wir sind entschlos‑
sen, friedliche, ge‑
rechte und inklusive 
Gesellschaften zu 
fördern, die frei von 
Furcht und Gewalt 
sind. Ohne Frieden 
kann es keine nach‑
haltige Entwicklung 
geben und ohne 
nachhaltige Entwick‑
lung keinen Frieden.

Wir sind entschlos‑
sen, die für die Um‑
setzung dieser Agen‑
da benötigten Mittel 
durch eine mit neu‑
em Leben erfüll‑
te Globale Partner‑
schaft für nachhal‑
tige Entwicklung zu 
mobilisieren, die auf 
einem Geist ver‑
stärkter globaler Soli‑
darität gründet, insb. 
auf die Bedürfnis‑
se der Ärmsten und 
Schwächsten ausge‑
richtet ist und an der 
sich alle Länder, alle 
Interessenträger und 
alle Menschen be‑
teiligen.

Q: Vereinte Nationen (UN).

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
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In der Resolution der Generalversammlung wird 
besonders auf die Querverbindungen zwischen 
den Zielen für nachhaltige Entwicklung hingewie‑
sen, welche als wesentlich für die Erfüllung der 
Agenda 2030 angesehen werden. Mit der Erfül‑
lung der SDGs solle es möglich sein, das Leben 
aller Menschen grundlegend zu verbessern und 
eine Transformation der Welt zum Besseren zu er‑
möglichen.

Die Umsetzung der Ziele bedarf der Anstrengung 
auf globaler, regionaler und nationaler Ebene. Auf 
globaler Ebene ist die UN gemeinsam mit den ihr 
vorgelagerten Institutionen wie Weltgesundheits‑
organisation (World Health Organization, WHO) 
oder internationale Energieagentur (International 
Energy Agency, IEA) mit der Umsetzung der Ziele 
der Agenda 2030 beschäftigt. Auf regionaler Ebe‑
ne sind in Europa die United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE) sowie die Euro‑
päische Union mit der Agenda 2030 befasst. Auf 
nationaler Ebene sind naturgemäß die National‑
staaten für die jeweilige Zielerreichung zuständig. 
Die Agenda 2030 weist speziell darauf hin, dass 
jedes Land die Hauptverantwortung für seine ei‑
gene wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt 
und dass die jeweilige Rolle der nationalen Poli‑
tiken und Nachhaltigkeitsstrategien wesentlich für 
die Umsetzung in den Ländern ist.

Die Messung der 17 Ziele und 169 Unterziele er‑
folgt mittels eines entsprechenden Indikatorensets, 
welches auf UN Ebene aus 232 Indikatoren (mit 
Mehrfachnennungen) besteht. Zur Beobachtung 
der regionalen und nationalen Zielerreichung sind 
eigene, vom UN‑Indikatorenset abweichende Indi‑
katoren vorgesehen. 

Österreich wird seinen ersten „Freiwilligen Natio‑
nalen Bericht zur Umsetzung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele“ (Voluntary National Review 
Report, VNR) im Rahmen des Hochrangigen Po‑
litischen Forums für Nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen im Juli 2020 in New York prä‑
sentieren.

Grafik 3  
Aufbau Agenda 2030‑SDGs

Q: STATISTIK AUSTRIA; Vereinte Nationen (UN).

15 Jahre
17 Ziele (Goals)

169 Unterziele (Targets)
232 Indikatoren



18 2.2  
Monitoring der Agenda 2030
Ziel der Agenda 2030 ist es, unter Mitwirkung aller 
Länder die genannten globalen und regionalen He‑
rausforderungen der heutigen Zeit, wie Armut und 
Hunger, Klimawandel oder nachhaltiger Ressour‑
cenverbrauch, zu bewältigen und künftigen Gene‑
rationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. 
Zur Messung der Zielerreichung sind entsprechen‑
de Indikatorensets auf nationaler, regionaler und 
UN‑Ebene vorgesehen.

Für das Monitoring der 169 Unterziele wurde auf 
UN‑Ebene ein Set von 232 Indikatoren festgelegt. 
Da die Agenda 2030 betont, dass die nationale 
Umsetzung freiwillig ist und von den Ländern ge‑
tragen wird, wird das UN‑Set durch weitere Indi‑
katorensets auf regionaler (für Österreich relevant: 
Europa, bzw. EU) und nationaler Ebene ergänzt 
(siehe Grafik). Damit soll nationalen bzw. regio‑
nalen Realitäten Rechnung getragen werden, es 
sollen national bzw. regional unterschiedliche Ent‑
wicklungsstadien und Relevanzen der einzelnen 
Ziele berücksichtigt werden. 

Zur Messung der Zielerreichung sind damit 
jeweils eigene regionale und nationale Indi‑
katorensets notwendig. 

So ist beispielsweise für Österreich als Binnenland 
das Ziel 14 „Leben unter Wasser – Ozeane, Mee‑
re und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen“ kaum 
von Bedeutung. Statistik Austria hat diese Vorga‑
ben bei der Umsetzung des Indikatorensets ent‑
sprechend berücksichtigt.

Durch die Indikatoren soll es möglich sein, 
festzustellen, ob die beabsichtigten Ver‑
besserungen tatsächlich eintreten, bzw. wo 
möglicherweise noch größere Anstrengun‑
gen erforderlich sind.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
weder international noch national um ein endgül‑
tiges Indikatorenset handeln kann, da einerseits 
noch Indikatoren in Entwicklung sind. Andererseits 

fließen laufend weitere Indikatoren, welche bisher 
nicht berücksichtigt wurden, ein bzw. können be‑
stehende Indikatoren, die sich als weniger geeignet 
erwiesen haben, ersetzt werden. Zwei große Re‑
views des globalen Indikatorensets sind für 2020 
und 2025 vorgesehen. Der Reviewingprozess für 
2020 hat 2019 mit umfassenden Konsultationen 
auf nationaler, regionaler und globaler Ebene be‑
gonnen.

Grafik 4  
Übersicht Indikatorensets

Q: STATISTIK AUSTRIA; Vereinte Nationen (UN).

Die Weiterentwicklung der Indikatorensets zur 
Agenda 2030 erfolgt dementsprechend auf allen 
Ebenen laufend. Dadurch bietet sich eine gute 
Gelegenheit für nachhaltige Neuerungen des Da‑
tenangebots und neue strategische Partnerschaf‑
ten, auch mit privaten Datenanbietern. Antworten 
auf Länderebene müssen im engen Dialog mit der 
internationalen Gemeinschaft v. a. mit dem Euro‑
päischen Statistischen System (ESS), der Sta‑
tistischen Kommission der Vereinten Nationen 
(UNSC), der Wirtschaftskommission für Europa 
der Vereinten Nationen (UNECE) und der Organi‑
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent‑
wicklung (OECD) gefunden werden. Für Statistik 
Austria als nationales Statistikinstitut (NSI) kommt 
hierbei eine wichtige Rolle zu.

Wiewohl auf nationaler als auch auf internationa‑
ler Ebene weitgehende Anstrengungen unternom‑
men werden, die Datenlücken zu schließen, kann 
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davon ausgegangen werden, das dies auch bis 
2030 nicht für alle UN‑Indikatorenvorschläge mög‑
lich sein wird. Im internationalen Vergleich hat Ös‑
terreich mit dem bestehenden nationalen Indikato‑
renset (aktuell rund 200 Indikatoren) jedoch bereits 
eine sehr gute Abdeckung der 169 Unterziele der 
Agenda 2030 erreicht.

Die UN Agenda 2030 verfolgt einen „Leaving no 
one behind“‑ Ansatz, welcher einerseits zu der er‑
wähnten hohen Anzahl an 169 Unterzielen führte 
und andererseits ein entsprechend großes Indika‑
torenset zur Umsetzungsmessung benötigt. Um 
dem Anspruch, niemanden zurück zu lassen, ge‑
recht zu werden, sind zudem viele Disaggregatio‑
nen vorgesehen, z. B. nach Alter, Geschlecht, Be‑
hinderung, Migration.

Globale Ebene
Die Agenda 2030 beschränkt sich nicht auf Ent‑
wicklungsländer sondern betrifft, durch die Ver‑
pflichtung aller 193 Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen zur Umsetzung der SDGs, auch Industrie‑ 
und Schwellenländer. Die Ziele der Agenda 2030 
spannen eine große Bandbreite an Themen auf. 

Eine strategische Führung in der Förderung na‑
tionaler Ownership, im Aufbau statistischer Ka‑
pazitäten und in der Koordinierung von Partner‑
schaften zur Schließung von Datenlücken nimmt 
die High‑level Group for Partnership, Coordinati‑
on and Capacity‑Building for statistics for the 2030 
Agenda for Sustainable Development (HLG) ein. 
Sie wurde 2015 im Auftrag der Statistischen Kom‑
mission der Vereinten Nationen gegründet und 
setzt sich aus ausgewählten Mitgliedstaaten, ei‑
nem regionalen Aufteilungsschlüssel folgend, und 
darüber hinaus aus regionalen und internationa‑
len Institutionen als Beobachtern zusammen.1 Der 
HLG fiel auch die Aufgabe der Erarbeitung eines 
Welt‑Aktionsplans zu Daten für Nachhaltige Ent‑
wicklung zu, der unter anderem im Follow‑Up und 
Review der Agenda 2030 die Konsistenz zwischen 

1 Für Nordamerika und Europa sind dem Rotationsprinzip folgend seit Mai 2017 Ungarn und Schweiz sowie seit Mai 2019 
Finnland (statt Dänemark), Albanien (statt Italien) und UK (statt USA) in der HLG vertreten.

2 Für Nordamerika und Europa sind seit Mai 2017 Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweden, Russland, Weiß‑
russland und Kanada in der IAEG‑SDGs vertreten (Rotationsprinzip), wobei Niederlande 2019 zu Gunsten Irlands her‑
ausrotiert ist. Eurostat hat Beobachterstatus.

globalem und nationalem Reporting und Monito‑
ring sicherstellen soll. Das Rahmenwerk für Dis‑
kussionen, Planung, Implementierung und Evalu‑
ierung des Aufbaus statistischer Kapazitäten bietet 
der 2017 verabschiedete Welt‑Aktionsplan zu Da‑
ten für Nachhaltige Entwicklung (Cape Town Glo‑
bal Action Plan for Sustainable Development Data, 
UNSC 2017). Seine Implementierung und Finan‑
zierung wurden in der Erklärung von Dubai (Dubai 
Declaration, UNSC 2018), die von der UNSC 2019 
gebilligt wurde, weiter präzisiert.

Das Hochrangige Politische Forum für Nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen (HLPF) ist das 
zentrale Gremium für die Überprüfung der Agenda 
2030 auf globaler Ebene. Es tritt jedes Jahr im Juli 
in New York zusammen und soll den Austausch zu 
Erfolgen, Herausforderungen und Erfahrungen mit 
der Umsetzung der Agenda 2030 fördern. Nationa‑
le, regionale und globale Berichte sind Grundlage 
der Diskussionen. Die UN Mitgliedstaaten haben 
sich bei Unterzeichnung der Agenda 2030 darauf 
geeinigt, freiwillig bis 2030 zumindest zwei Fort‑
schrittsberichte „Freiwillige Nationale Berichte zur 
Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele“ 
(Voluntary National Review Report, VNR) zu er‑
stellen, welche jeweils bei der Tagung des HLPF 
präsentiert werden. Österreich wird seinen ersten 
VNR‑Report im Rahmen des HLPF im Juli 2020 
in New York präsentieren. Teile des vorliegenden 
SDG‑Indikatorenberichts fließen in den österreichi‑
schen VNR ein.

Für die Erstellung des globalen Indikatorensets 
zum Monitoring der Agenda 2030 beschloss die 
Statistische Kommission der Vereinten Nationen 
im Jahr 2015 die Gründung der Inter‑Agency and 
Expert Group on SDG Indicators (IAEG‑SDGs), 
welche sich, so wie die HLG, aus ausgewählten 
Mitgliedstaaten, einem regionalen Aufteilungs‑
schlüssel folgend, und darüber hinaus aus regio‑
nalen und internationalen Institutionen als Beob‑
achtern zusammensetzt2. Die IAEG‑SDGs wurde 
mit der Ausarbeitung eines globalen Rahmenwerks 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Discussion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Discussion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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für SDG‑Indikatoren, sowie, damit verbunden, der 
Erstellung eines globalen Indikatorensets betraut. 
Der ursprünglich daraus resultierende Vorschlag 
wurde später auf insgesamt 244 Indikatoren er‑
gänzt (bzw. 232 Indikatoren mit Mehrfachnennun‑
gen). Die IAEG‑SDGs ist auch für die laufende 
Überarbeitung des UN‑Indikatorensets zuständig.

Eine formelle Einigung auf das globale Indika‑
torenset als Bestandteil der Resolution „Work of 
the Statistical Commission pertaining to the 2030 
Agenda for Sustainable Development“ (UN, 2017) 
erfolgte im Rahmen der 48. Tagung der Statistik‑
kommission der Vereinten Nationen (UNSC) 2017. 
Die Resolution wurde in weiterer Folge durch den 
Wirtschafts‑ und Sozialrat der Vereinten Nationen 
(ECOSOC) sowie durch die UN Generalversamm‑
lung am 7. Juli 2017 verabschiedet. 

Zur Berücksichtigung spezifischer Bereiche, die für 
die Umsetzung der SDG Indikatoren wichtig sind, 
wurden von der IAEG‑SDGs im Jahr 2016 drei ver‑
schiedene Arbeitsgruppen zu den Bereichen Sta‑
tistische Daten und Metadatenaustausch (Statis‑
tical Data and Metadata Exchange, SDMX), geo‑
grafisch‑räumliche Informationen, sowie Interlin‑
kages gebildet. Länder, die nicht Mitglieder der 
IAEG‑SDGs sind, internationale Organisationen, 
die Zivilgesellschaft, die akademische Welt sowie 
die Privatwirtschaft wurden dazu eingeladen, an 
inhaltlichen Gruppen zu spezifischen Themen teil‑
zunehmen, welche von den Arbeitsgruppen aufge‑
baut werden.

Die UN‑Indikatorenliste wird auf globaler 

Ebene seit ihrer Erstellung jährlich über‑
arbeitet bzw. weiterentwickelt, besonderes 
Augenmerk wurde dabei auf die erhöhte Ver‑
fügbarkeit von Indikatoren gelegt. 

Um die Umsetzung des globalen Indikatorenrah‑
menwerks zu erleichtern, wurden alle Indikatoren 
von der IAEG‑SDGs auf Basis ihres methodischen 
Entwicklungsstandes und der globalen Verfügbar‑
keit in drei Ebenen (Tier‑Klassifikation) eingeteilt. 

Die letzten Änderungen am globalen SDG Indika‑
torenset wurden im März 2019 bei der 50. Tagung 
der Statistikkommission der Vereinten Nationen an‑
genommen, die Anzahl an 232 Indikatoren wurde 
dabei nicht verändert. Mit Dezember 2019 wurden 
50 % der Indikatoren als Tier 1 klassifiziert, sind also 
auf globaler Ebene in ausreichender Qualität ver‑
fügbar. 39,7 % erreichen Tier 2 und nur mehr 8,6 % 
sind Tier 3 Indikatoren, die demgemäß noch län‑
gere Zeit nicht zur Verfügung stehen werden. Für 
1,7 % der Indikatoren sind Komponenten des Indi‑
kators in verschiedene Tier‑Stufen eingeteilt. 

Die Tier 3 Indikatoren konnten damit wesentlich 
reduziert werden (2017 waren es noch 36 %). Die 
IAEG‑SDGs plant, möglichst noch 2020 alle Tier 
3 Indikatoren entweder durch eine neu entwickelte 
Methodik zu Tier 2 aufzuwerten oder durch geeig‑
nete, bereits vorhandene Indikatoren zu ersetzen. 
Zu beachten ist dabei allerdings, dass ein Teil der 
revidierten globalen Indikatoren auf Schätzungen 
und Modellen beruht, welche auf nationaler Ebene 
nur schwer nachvollzogen werden können.

Grafik 5  
Tier‑Klassifikation der Indikatoren

Tier 1 Indikatoren … Tier 2 Indikatoren … Tier 3 Indikatoren …

… sind konzeptionell klar, verfügen 
über eine international etablierte Me‑
thodik und Standards und sind ver‑
fügbar, die Daten werden regelmä‑
ßig für zumindest 50 % der Länder 
und der Bevölkerung in jeder Region 
produziert, in der der Indikator rele‑
vant ist

… sind konzeptionell klar, verfügen 
über eine international etablierte Me‑
thodik und Standards und sind ver‑
fügbar, die Daten werden aber nicht 
regelmäßig von den Ländern erstellt

… international etablierte Metho‑
den oder Standards sind noch nicht 
verfügbar, Methodik und Standards 
dazu werden jedoch entwickelt

Q: Vereinte Nationen (UN).

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/
https://unstats.un.org/sdgs/files/Working-Group-ToR--GeoSpatial.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Working-Group-ToR--GeoSpatial.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Working-Group-ToR--Interlinkages.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Working-Group-ToR--Interlinkages.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
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Wie erwähnt hat 2019 ein umfassender Konsulta‑
tionsprozess zum globalen Review des UN‑Indika‑
torensets gestartet, der 2020 abgeschlossen wer‑
den soll. Bis September 2019 konnten Überarbei‑
tungsvorschläge für das Indikatorenset eingereicht 
werden, dabei wurden auch alle Statistikinstitu‑
tionen aktiv eingebunden. Die IAEG‑SDGs über‑
arbeitet derzeit die eingegangenen Beiträge. Die 
endgültige Liste von Änderungsvorschlägen wird 
der Statistischen Kommission der Vereinten Natio‑
nen auf ihrer 51. Sitzung im März 2020 zur Prüfung 
vorgelegt werden, wobei die Gesamtzahl der Indi‑
katoren konstant bleiben soll.

Die Gesamtzahl von 232 Indikatoren liegt deutlich 
unter der ursprünglich geplanten Anzahl von 800 
Indikatoren. Jedoch wird das Indikatorenset bei 
Umsetzung der vorgesehenen Disaggregationen, 
basierend auf dem „Leaving no one behind“‑An‑
satz (z. B. nach Geschlecht, Stadt/Land, etc.) sehr 
umfangreich. 

Die Indikatoren für das globale Monitoring 
der 17 Ziele und 169 Targets werden von 
den der UN zugehörigen Institutionen (Cus‑
todian Agencies) zur Verfügung gestellt. 

Dies betrifft Organisationen wie Weltgesundheits‑
organisation (World Health Organization, WHO), 
Ernährungs‑ und Landwirtschaftsorganisation 
(Food and Agriculture Organization, FAO) oder in‑
ternationaler Energieagentur (International Ener‑
gy Agency, IEA). Diese der UN zugehörigen Or‑
ganisationen sind bestrebt, die Indikatoren weitge‑
hend mit den nationalen Statistikinstitutionen und 
weiteren Dateninhabern zu harmonisieren und ab‑
zustimmen.

Durch die Einhaltung regionaler und nationaler Ge‑
setzmäßigkeiten werden allerdings trotz Bestre‑
bungen zur Datenharmonisierung auch zukünftig 
manche Indikatoren nach den verschiedenen Ebe‑
nen voneinander abweichen. 

Beispielsweise ist die Berechnung des Anteils der 
erneuerbaren Energieträger auf nationaler und eu‑
ropäischer Ebene gesetzlich geregelt (laut Erneu‑
erbaren‑Richtlinie 2009/28/EG, siehe auch Kapitel 
4.4.1). Während die globalen Vorgaben den Anteil 

der erneuerbaren Energieträger am energetischen 
Endverbrauch in den Metadaten vorschreiben, legt 
die Erneuerbaren‑Richtlinie 2009/28/EG die Be‑
rechnung des Anteils der erneuerbaren Energieträ‑
ger am Bruttoendenergieverbrauch fest. Eine Ab‑
weichung des Anteilswerts im globalen Datenset 
im Vergleich zu jenem der EU‑28 sowie dem na‑
tionalen Set ist damit zwingend vorgegeben, auch 
wenn der nationale Indikator weitgehend dem 
UN‑Vorschlag entspricht.

Über die United Nations Global Database sind 
das UN‑Indikatorenset sowie umfassende Hinter‑
grundinformationen verfügbar. Die Vereinten Nati‑
onen veröffentlichen zudem seit 2016 jährlich ei‑
nen globalen Bericht zur Agenda 2030 unter dem 
Titel „The Sustainable Development Goals Report“ 
(zuletzt: United Nations 2019). 

Neben der offiziellen globalen Liste der 
UN‑Indikatoren und dem UN‑Bericht sind 
weitere Monitoringberichte auf globaler bzw. 
überregionaler Ebene verfügbar. 

Auch die OECD befasst sich mit der Agenda 2030 
und deren Zielerreichung unter dem Titel „Measu‑
ring Distance to the SDG Targets“ (zuletzt: OECD 
2019). Sie verwendet dazu vorrangig Indikatoren, 
die auf OECD‑Ebene verfügbar sind, bemüht sich 
jedoch zunehmend um Abgleich mit dem UN‑Indi‑
katorenvorschlägen. 

Zudem erstellen die der UN zugehörigen Institutio‑
nen ebenfalls Berichte zu Teilaspekten der Agenda 
2030 (siehe beispielsweise die „World Health Sta‑
tistics 2019: Monitoring health for the SDGs“ der 
WHO 2019).

Auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen 
und die Wissenschaft beschäftigen sich mit dem 
Monitoring der Agenda 2030. Die Bertelsmann 
Stiftung und das Sustainable Development Soluti‑
ons Network (2019) veröffentlichten beispielswei‑
se im Juni 2019 ihren jährlichen Nachhaltigkeits‑
bericht mit „SDG‑Index“, der zeigt, wo Länder bei 
der Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 ste‑
hen. Im SDG‑Index befindet sich Österreich aktu‑
ell an 5. Stelle von 162 Staaten. Dieser SDG‑In‑
dex ist kein offizielles Instrument zum Monitoring 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Discussion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9mdKYtIbXAhVsI8AKHVCDBdgQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iea.org%2F&usg=AOvVaw1agMHX1h4_bSDv7Xv135iP
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9mdKYtIbXAhVsI8AKHVCDBdgQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iea.org%2F&usg=AOvVaw1agMHX1h4_bSDv7Xv135iP
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://www.oecd.org/publications/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
http://www.oecd.org/publications/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/sustainable-development-report-2019/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/sustainable-development-report-2019/
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der SDGs und verwendet teilweise abweichende 
Indikatoren zu den Vorschlägen der IAEG‑SDGs, 
soll jedoch als Orientierungshilfe für Staaten hin‑
sichtlich der Erreichung und Umsetzung der SDGs 
dienen.

Regionale Ebene (Europa)
Auf der regionalen Ebene unterstützt die United 
Nations Economic Commission for Europe (UN‑
ECE) die europäischen Länder bei der Umsetzung 
der globalen Ziele durch die Entwicklung statisti‑
scher Empfehlungen und durch Capacity Building. 
Darüber hinaus erhalten die Länder Hilfe bei Part‑
nerschaften mit dem Privatsektor und der Zivilge‑
sellschaft. Eurostat übernimmt auf EU‑Ebene die 
regionale Berichterstattung zu den SDG‑Indikato‑
ren, aufbauend auf den vorhergehenden Erkennt‑
nissen im Rahmen der Umsetzung nachhaltiger 
Entwicklung.

Während die UNECE bisher ihren Fokus eher auf 
die Unterstützung der Nationalstaaten bei der Um‑
setzung der Agenda 2030 legte, sieht die EU auf 
der statistischen Ebene ihre Rolle mehr im regio‑
nalen Monitoring der Nachhaltigkeitsziele unter 
Berücksichtigung politischer Gegebenheiten.

UNECE
Als Leitfaden für jene nationalen Statistikämter, 
welche mit dem Monitoring der Zielerreichung der 
17 Goals und 169 Targets betraut wurden, präsen‑
tierte der Economic and Social Council der UNECE 
im Juli 2017 die Conference of European Statisti‑
cians’ Road Map on Statistics for Sustainable De‑
velopment Goals (CES Road Map on statistics for 
SDGs, UNECE 2017), welche durch die Steering 
Group on Statistics for SDGs erstellt wurde.

Die CES Road Map ist als Ressource für die Ent‑
wicklung von Statistiken zu den Sustainable De‑
velopment Goals (SDGs) gedacht. Sie fasst die 
Kenntnis über derzeitig verfügbare Statistiken zu 
den SDGs zusammen und liefert einen Leitfaden 
für die Erstellung der Indikatorensets. Dabei soll 
die Roadmap ein lebendiges Dokument bleiben, 
welches fortlaufend aktualisiert wird, um neue Ent‑
wicklungen im Zusammenhang mit Statistiken zu 
den SDGs zu berücksichtigen. 

Anhand folgender Fragen legt sie jene Aktivitäten 
fest, die mit der Erstellung von Statistiken für die 
SDGs verbunden sind:

• Was muss getan werden?
• Wer muss was tun und wann?
• Wer sind die Stakeholder?
• Möglichkeiten zur Kooperation.

Grafik 6  
CES Road Map on Statistics for SDGs

Bildquelle: UNECE, Conference of European Statisticians.

Für 2020/2021 ist eine weitere Ausgabe der 
CES Road Map geplant, ein wesentliches The‑
ma werden dabei Vorschläge und Hilfestellungen 
für die Erstellung von Statistischen Anhängen in 
den Monitoringberichten (Voluntary National Re‑
view / VNR‑Reports) der Länder sein. Statistik Aus‑
tria arbeitet im Rahmen der UNECE Task Force on 
Communication bei der Entwicklung der aktuali‑
sierten CES Road Map mit.

Zudem ist für das Jahr 2020 ein erster Überblicks‑
bericht über die Umsetzung der Agenda 2030 in 
der UNECE‑Region geplant.

Europäische Union
Im November 2016 wurde von der EU als Antwort 
auf die Agenda 2030 eine Mitteilung „Auf dem Weg 
in eine nachhaltige Zukunft – Europäische Nach‑
haltigkeitspolitik“ formuliert. Die Europäische Uni‑
on verpflichtete sich, in Abstimmung mit ihren Mit‑

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2017/CES_Road_Map_for_SDGs_First_Edition_final.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2017/CES_Road_Map_for_SDGs_First_Edition_final.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2017/ECECESSTAT20172.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3886_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3886_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3886_de.htm
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gliedstaaten, die Umsetzung der Agenda 2030 zu 
fördern und sich für eine nachhaltige Zukunft für 
alle einzusetzen. Im Juni 2017 nahm der Rat der 
EU Schlussfolgerungen zum Thema: „Eine nach‑
haltige Zukunft für Europa: Reaktion der EU auf 
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ an. 
Darin wird nachhaltige Entwicklung als überge‑
ordnetes Ziel der EU betont und die Europäische 
Kommission aufgefordert, eine Umsetzungsstrate‑
gie auszuarbeiten und vorzulegen. Zudem wird die 
Europäische Kommission u. a. aufgefordert, regel‑
mäßig eine detaillierte Überwachung der Ziele auf 
EU‑Ebene vorzunehmen, zu diesem Zwecke einen 
Bezugsindikatorenrahmen zu entwickeln und die‑
sen zur Bewertung der Fortschritte und Tendenzen 
und als Grundlage für eine faktengestützte Ent‑
scheidungsfindung zu verwenden.

Ende 2017 wurde eine neue Ratsarbeitsgruppe 
„Agenda 2030“ geschaffen, welche die Fortschrit‑
te der EU sowie der EU‑Mitgliedstaaten dokumen‑
tieren und kontrollieren, womit ein institutioneller 
Diskurs und Austausch zwischen den EU‑Mitglied‑
staaten gefördert werden soll.3

Aktuell brachte die EU das Reflexionspapier „Auf 
dem Weg zu einem Nachhaltigen Europa bis 2030“ 
heraus (Europäische Kommission 2019). Mit die‑
sem soll eine zukunftsorientierte Debatte über 
nachhaltige Entwicklung in Europa unter Berück‑
sichtigung der Agenda 2030 eingeleitet werden.

Das statistische Amt der Europäischen Union (Eu‑
rostat) berichtet seit 2017 auf EU‑Ebene mit einem 
eigenen SDG‑Indikatorenset zur Agenda 2030. Ak‑
tuell steht der dritte EU SDG‑Indikatorenbericht 
„Sustainable development in the European Union“ 
zur Verfügung (Eurostat, 2019a). Bei der Umset‑
zung des Berichts wurde in weiten Bereichen un‑
abhängig von der UN‑Indikatorenliste vorgegan‑

3  Zuvor wurde das Thema in gemeinsamen Sitzungen der drei Ratsarbeitsgruppen Umwelt, Entwicklungszusammenar‑
beit und Vereinte Nationen behandelt. 

4  In der IAEG‑SDGs hat Eurostat Beobachterstatus.
5 Das Europäische Statistische System (ESS) ist eine Partnerschaft zwischen der statistischen Stelle der Gemeinschaft, 

d. h. der Kommission (Eurostat), den nationalen statistischen Instituten (NSI) und anderen einzelstaatlichen Stellen, 
die in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken zuständig 
sind. Diese Partnerschaft umfasst auch die EWR‑ und EFTA‑Länder.

gen. Dies wird damit begründet, dass das EU SDG 
Indikatorenset darüber vorrangig Aufschluss geben 
soll, wie EU‑(Politik‑)Maßnahmen zur Implemen‑
tierung der Agenda 2030 beitragen4. Die Working 
Group on Sustainable Development and Europe 
2020 Indicators ist für die Agenda 2030 zuständig, 
Statistik Austria ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe.

Eine Liste von 100 EU SDG‑Indikatoren wird für 
dieses regionale Monitoring herangezogen. Das 
Indikatorenset wurde mittels eines breit und um‑
fassend angelegten Prozesses entwickelt. Euro‑
stat ging dabei jedoch vom Prinzip der Zuordnung 
der Indikatoren zu den 169 Targets (Unterzielen) 
ab und beschloss, seine Indikatoren nur den 17 
Zielen (Goals) zuzuordnen. 

Zudem wird jedes der 17 Ziele jeweils mit maximal 
sechs Indikatoren gemessen.

Das SDG‑Indikatorenset wird auf der Homepage 
von Eurostat für verschiedene Usergruppen um‑
fassend aufbereitet. Zur Verfügung stehen neben 
dem Bericht (Eurostat, 2019a) verschiedene Mög‑
lichkeiten der interaktiven Auseinandersetzung mit 
der Agenda 2030, etwa im Rahmen einer Fort‑
schrittsdarstellung (siehe Grafik 7).

Die Daten für die EU‑Berichterstattung stammen 
aus dem ESS (Europäisches Statistisches Sys‑
tem)5. Dabei wurden nur solche Indikatoren aus‑
gewählt, für die bereits eine reguläre Datenproduk‑
tion gegeben ist.

Eine Koordination oder Harmonisierung der 
nationalen Indikatorensets durch Eurostat ist 
nicht vorgesehen. Dadurch ergeben sich teil‑
weise deutliche Unterschiede zwischen den 
nationalen Indikatorensets und jenem auf 
EU‑Ebene. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10370-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10370-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10370-2017-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_de_web_0102.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_de_web_0102.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9940483/KS-02-19-165-EN-N.pdf/1965d8f5-4532-49f9-98ca-5334b0652820
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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Für einen Teil der UN‑SDG‑Indikatoren sind im 
Rahmen des ESS weiterhin Fragen offen. Eine Ab‑
schätzung durch Eurostat im Jahr 2016 ging davon 
aus, dass zumindest 80 der 244 UN‑Indikatoren 
durch das ESS abgedeckt werden, weitere rund 
100 Indikatoren sind aus verschiedenen Gründen 
nicht relevant für das ESS (z. B. Angaben über die 
Anzahl der Länder, welche Entwicklungsmaßnah‑
men umgesetzt haben) und nur für bis zu 50 Indi‑
katoren der UN‑Vorschläge ist eine stärkere Ent‑
wicklungsarbeit notwendig (Data Gaps at EU Le‑
vel, Eurostat, 2016). 

Grafik 7  
Eurostat Progress of SDGs in the EU

Bildquelle: Eurostat, Key Findings: How has the EU progres‑
sed towards the SDGs?

Um einige Datenlücken zu schließen, wurden auf 
Ebene der Eurostat Task Forces und Arbeitsgrup‑
pen (Working Groups) verstärkte Anstrengungen 
unternommen. Dies betrifft beispielsweise die Da‑
ten zur Zeitverwendung, für welche eine nächste 
internationale Erhebungswelle ab 2020 geplant ist. 
In Österreich stehen dazu aktuell Daten aus der 
letzten Zeitverwendungserhebung 2008/2009 zur 
Verfügung. Ein weiteres Themenfeld betrifft die Er‑
hebung von Daten zu „Gender Based Violence“.

Nationale Ebene – Agenda 2030 in Österreich
Die Agenda 2030 betont, dass die nationale Um‑
setzung freiwillig ist und von den Ländern getragen 
wird. Die Umsetzung durch die Länder soll dabei 

nationale Realitäten, Kapazitäten und unterschied‑
liche Entwicklungsstadien berücksichtigen bzw. 
die damit verbundene unterschiedliche Bedeutung 
und Relevanz der einzelnen Ziele und Unterziele 
einbeziehen. 

So ist beispielsweise für Österreich als Binnen‑
land wie erwähnt das Ziel 14 „Leben unter Wasser 
– Ozeane, Meere und Meeresressourcen“ wenig 
von Bedeutung, und entsprechend auch nicht mit 
nationalen Indikatoren besetzt.

Die Bundesregierung beauftragte am 12. Jänner 
2016 durch einen Ministerratsbeschluss alle Bun‑
desministerien, die Prinzipien der Agenda 2030 
und ihre nachhaltigen Entwicklungsziele in die je‑
weiligen Strategien und Programme im Sinne ei‑
nes Mainstreaming Ansatzes einzuarbeiten und 
gegebenenfalls entsprechende Aktionspläne so‑
wie Maßnahmen zu erstellen. 

Dadurch sollen die SDGs in effizienter, zielorien‑
tierter und eigenverantwortlicher Weise in sämt‑
liche Aktivitäten der österreichischen Politik und 
Verwaltung integriert werden. Zusätzlich sollen 
alle relevanten staatlichen Organe und Koopera‑
tionspartnerinnen/Kooperationspartner auf Bun‑
des‑, Landes‑, Städte‑ und Gemeindeebene so‑
wie Sozialpartner, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 
Wissenschaft einbezogen werden (siehe auch 
„Umsetzung der Agenda 2030“, Bundeskanzler‑
amt (BKA).

Entsprechend dem genannten Ministerratsbe‑
schluss wurde eine interministerielle Arbeitsgrup‑
pe „Umsetzung der Agenda 2030 für nachhalti‑
ge Entwicklung“ ins Leben gerufen, welche sich 
mit der Koordination der einzelnen Bereiche und 
der Umsetzung befasst. In dieser Arbeitsgruppe 
sind neben dem Bundeskanzleramt (BKA) und 
dem Bundesministerium für europäische und in‑
ternationale Angelegenheiten, welche die Arbeits‑
gruppe gemeinsam leiten, alle Bundesministerien 
entsprechend vertreten, insbesondere das jetzi‑
ge Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz, das Bundesmi‑
nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mo‑
bilität, Inovation und Technologie sowie das Bun‑
desministerium für Digitalisierung und Wirtschafts‑
standort. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-findings
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-findings
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:075178e9-b8fb-4466-b03e-4c00276ea320/86_11_MRV.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030/implementierung.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html


25
Eine der Aufgaben der interministeriellen Arbeits‑
gruppe liegt in der Erstellung des den internatio‑
nal festgelegten Vorgaben entsprechenden regel‑
mäßigen Fortschrittsberichtes (VNR‑Report) auf 
Basis vereinbarter Indikatoren. Zudem soll die Ar‑
beitsgruppe die Prioritäten in der Umsetzung für 
die jeweilige Berichtsperiode koordinieren.

Im März 2017 wurde vom Bundeskanzleramt und 
dem Bundesministerium für europäische und in‑
ternationale Angelegenheiten eine Publikation zu 
den Beiträgen der Bundesministerien zur Umset‑
zung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
durch Österreich veröffentlicht (Bundeskanzleramt 
Österreich, 2017). Das damalige Bundesministe‑
rium für Nachhaltigkeit und Tourismus publizierte 
zudem 2017 einen Fortschrittsbericht seiner in den 
einzelnen Kompetenzbereichen erbrachten Bei‑
träge zur Umsetzung der SDGs (BMNT 2017) so‑
wie aktuell einen „SDG‑Aktionsplan 2019+“ betref‑
fend seiner Umsetzungserfolge und ‑initiativen zu 
Agenda 2030 (BMNT 2019a).

Eine große Bedeutung kommt einer transparenten 
Darstellung der Umsetzung der SDG Ziele zu, da 
über den politischen Prozess und die Erstellung der 
Indikatorensets hinaus die gesellschaftliche Dis‑
kussion und die Beschäftigung der breiten Öffent‑
lichkeit mit den Zielen der Agenda 2030 gewünscht 
ist. Aus diesem Grund wird der Prozess nicht nur in 
Österreich sondern auch international von diversen 
Veranstaltungen zum Thema begleitet. 

Die Agenda 2030 soll nicht nur von politischer und 
statistischer Seite, sondern von allen Menschen 
eines Landes getragen werden. Speziell den 
Nicht‑Regierungsorganisationen und der Wissen‑
schaft kommt sowohl bei der Begleitung der Um‑
setzung der Agenda 2030 als auch bei der Wis‑
sensverbreitung eine wesentliche Rolle zu. In Ös‑
terreich speziell zu nennen ist hier SDG‑Watch und 
UniNEtz. SDG Watch Austria ist ein Zusammen‑
schluss von über 170 zivilgesellschaftlichen und 
gemeinnützigen Organisationen, welche sich ge‑
meinsam für die Umsetzung der Agenda 2030 und 
ihrer 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung einset‑
zen. Im Projekt UniNEtZ haben sich Wissenschaft‑
lerinnen und Wissenschaftler aus 18 Partnerin‑
stitutionen zur Unterstützung der Umsetzung der 
Agenda 2030 zusammengeschlossen. 

Um die Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen 
bzw. die Zielerreichung betreffend die formulierten 
Targets zu messen, ist ein fundiertes und statis‑
tisch valides Indikatorenset wesentlich. Die bereits 
erwähnte CES Road Map on Statistics for SDGs 
empfiehlt, dass die Nationalen Statistikinstitute als 
nationale Focal Points für die Messung der SDGs 
fungieren. Zur Erstellung der nationalen Indikato‑
rensets wird empfohlen, dass sich die Nationalen 
Statistikinstitute auf (amtlich‑) statistische Indikato‑
ren fokussieren. Wo Daten anderer Datenanbieter 
(z. T. außerhalb des Nationalen Statistischen Sys‑
tems) aufgenommen werden, sind diese zu kenn‑
zeichnen.

Nationales Monitoring – Indikatorenauswahl und 
Verfügbarkeit

Für Österreich hat Statistik Austria, als nationa‑
les statistisches Institut, die Erstellung der natio‑
nalen SDG‑Indikatorentabellen übernommen. Ak‑
tuell stehen rund 200 Indikatoren zur Verfügung, 
die den Unterzielen zugeordnet sind und überwie‑
gend auf dem SDG‑Indikatorenrahmenwerk der 
IAEG‑SDGs basieren. Die vollständigen Indikato‑
rentabellen findet sich im Anhang.

Wie erwähnt legt die Agenda 2030 fest, dass das 
UN‑Indikatorenset durch weitere Datensets auf re‑
gionaler und nationaler Ebene ergänzt wird, die na‑
tionalen bzw. regionalen Realitäten Rechnung tra‑
gen. National bzw. regional unterschiedliche Ent‑
wicklungsstadien und Relevanzen der einzelnen 
Ziele sollen damit berücksichtigt werden.

Die nationalen SDG‑Tabellen wurden erstmals 
2017 erstellt. Bei der Auswahl der Indikatoren 
wurde darauf geachtet, diese möglichst eng an 
die UN‑Vorschläge anzunähern. Berücksichtigt 
werden mussten dabei nationale Definitionen und 
Vorgaben sowie jene des Europäischen Statisti‑
schen Systems (ESS). Beispielsweise sind die er‑
neuerbaren Energieträger als Anteile am Brutto‑
endenergieverbrauch laut Erneuerbaren‑Richtlinie 
(Richtlinie 2009/28/EG) im nationalen Set enthal‑
ten und weichen damit geringfügig vom UN‑Vor‑
schlag (Anteile am Energetischen Endverbrauch) 
ab. Dennoch entspricht der Indikator weitgehend 
den UN‑Vorgaben.

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:253e6174-2bbf-4f38-b23a-08764d01a71e/Agenda2030_BF.pdf
https://www.sdgwatch.at/de/
https://www.uninetz.at/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2017/CES_Road_Map_for_SDGs_First_Edition_final.pdf
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Im Gegensatz zum EU‑SDG‑Datenset, wel‑
ches sich nur an den Zielen, aber nicht an 
den Unterzielen der Agenda 2030 orientiert 
und in weiten Bereichen unabhängig von der 
UN‑Indikatorenliste erstellt wurde, wurde für 
das österreichische Datenset eine sehr gute 
Anbindung an die UN‑Vorschläge erreicht.

Für die Datensammlung waren umfassende Koor‑
dinierungstätigkeiten notwendig, da nicht nur Da‑
ten von Statistik Austria einfließen, sondern auch 
wesentliche Informationen von Ministerien, dem 
Umweltbundesamt oder der Austrian Develop‑
ment Agency (ADA). Statistik Austria präsentierte 
mehrmals die Entwicklungsschritte für das natio‑
nale Indikatorenset in der genannten interministe‑
rielle Arbeitsgruppe „Umsetzung der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung“. Alle wesentlichen 
Entscheidungen wurden damit mit den Koordinie‑
rungspersonen der Ministerien kommuniziert. Zu‑
dem wurden direkt mit mehreren Ministerien sowie 
der ADA und dem Umweltbundesamt Gespräche 
über potentielle Indikatoren für das nationale Set 
geführt. 

Indikatorenvorschläge der Ministerien und Instituti‑
onen flossen zum Großteil in das nationale Indika‑
torenset ein, die letzte Entscheidung aus fachlicher 
Sicht obliegt dabei Statistik Austria.

Die nationalen Indikatorentabellen werden jähr‑
lich überarbeitet; die aktuelle Fassung stammt 
von Dezember 2019. Die Tabellen enthalten Zeit‑
reihen der Indikatoren beginnend mit 2010 bis 
zum aktuellen Stand, sowie eine Kategorisierung 
nach Relevanz und Verfügbarkeit der Indikatoren. 
Diese Überarbeitungen werden weiterhin jähr‑
lich mit den Ministerien sowie Umweltbundesamt 
und ADA koordiniert. Zudem fließen internationale 
Entwicklungen auf UN‑ und EU‑Ebene ebenfalls 
in die Weiterentwicklung des nationalen Indikato‑
rensets ein. 

Zur Verfügbarkeit der Daten wurde in Hinblick auf 
die UN‑Indikatorenvorschläge eine Unterteilung in 
die drei Kategorien „a Entsprechende Daten ver‑
fügbar“, „b Alternative Daten verfügbar“ sowie „e 
Daten nicht verfügbar“ vorgenommen. Die Kate‑
gorie „c Ziel weitgehend erreich“ betrifft Indikato‑
renvorschläge zu Unterzielen, die in Österreich als 
weitgehend umgesetzt angesehen werden kön‑

nen. In einer weiteren Kategorie (d) wurden jene 
Indikatoren zusammengefasst, die nicht statisti‑
sche Daten im engeren Sinn darstellen. Dies be‑
trifft Indikatoren, die beispielsweise auf UN‑Ebene 
anfallen (z. B. Anzahl der Länder).

Für über die Hälfte der UN‑Indikatorenvorschläge 
(54 %) stehen derzeit nationale Daten von Statis‑
tik Austria oder von externen Datenlieferanten zur 
Verfügung. Weitere 29 % betreffen Unterziele, die 
weitgehend erreicht wurden, oder keine statisti‑
schen Daten im engeren Sinn erfordern. Nur für 
17 % der UN‑Indikatorenvorschläge sind keine Da‑
ten vorhanden (siehe Grafik 8). Die Zählung der 
Datenverfügbarkeit richtet sich dabei nach den 
UN‑Indikatorenvorschlägen. Pro UN‑Vorschlag 
kann das nationale Set aber auch mehrere Indika‑
toren enthalten.

Grafik 8  
Indikatorenverfügbarkeit im nationalen SDG‑Indikato‑
renset von Statistik Austria

Q: STATISTIK AUSTRIA, Stand: Oktober 2019. Zählung nach 
UN‑Indikatorenvorschlägen.

Ein Schlüssel in den Tabellen zeigt an, dass es 
sich um Indikatoren des Projekts „Wie geht’s Ös‑
terreich?“ handelt, die im Sinne des Mainstrea‑
ming Ansatzes den SDG Unterzielen zugeord‑
net wurden. Die 30+1 Schlüsselindikatoren aus 
dem Wohlstands‑ und Fortschritts‑Indikatorenset 
von Statistik Austria (Statistik Austria, 2019) fin‑
den sich entweder in direkter Zuordnung zu ei‑

Entsprechende Daten verfügbar

Alternative Daten verfügbar

Ziel weitgehend erreicht

Keine statistischen Daten i. e. S.

Daten nicht verfügbar

50%

4%

15%

14%

17%

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_development_goals/un-agenda2030_monitoring/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wohlstand_und_fortschritt/wie_gehts_oesterreich/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wohlstand_und_fortschritt/wie_gehts_oesterreich/index.html
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nem Target oder als Alternativindikator im öster‑
reichischen Set der SDGs wieder. Die UN Agen‑
da 2030 im Kontext von „Wie geht’s Österreich?“ 
wurde 2017 in einem Sonderkapitel durchleuchtet 
(Statistik Austria, 2017).

Das SDG‑Indikatorenset wird international 
und national laufend überarbeitet und wei‑
terentwickelt.

Insgesamt wurde das österreichische Indikatoren‑
set seit 2017 deutlich erweitert, nunmehr sind be‑

reits rund 200 Indikatoren enthalten, einige davon 
werden z. B. nach Geschlecht disaggregiert. 

Auf Basis dieses Datensets wurde Statistik Aust‑
ria offiziell mit der Erstellung des vorliegenden na‑
tionalen SDG‑Indikatorenberichts nach den 17 
Zielen der UN Agenda 2030 beauftragt, um eine 
Messbarkeit der Fortschritte bei der Umsetzung 
der nachhaltigen Entwicklungsziele auf nationaler 
Ebene zu ermöglichen. Teile des SDG‑Indikatoren‑
berichts von Statistik Austria fließen in den öster‑
reichischen VNR für 2020 ein. 
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3  
Bewertung der  Zielerreichung
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3.1  
Überblick
Unabhängige Statistikinstitute wie Statistik Austria 
sollen eine Schlüsselrolle beim begleitenden Mo‑
nitoring der SDGs durch Indikatoren einnehmen 
(UNECE 2017). Zur Messung der Zielerreichung 
stehen umfassende Indikatorensets auf globaler, 
regionaler und nationaler Ebene zur Verfügung. 
Viele der in der Agenda 2030 formulierten Unter‑
ziele (Targets) sind jedoch komplex und facetten‑
reich, ein großer Teil wurde nicht quantitativ son‑
dern nur richtungsweisend festgelegt. Eine Bewer‑
tung der Zielerreichung mittels Indikatoren stellt 
damit eine besondere Herausforderung dar.

Das Target 8.6 lautet beispielsweise: „Bis 2020 
den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäfti‑
gung sind und keine Schul‑ oder Berufsausbildung 
durchlaufen, erheblich verringern“. Target 4.4 for‑
muliert: „Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und 
Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die 
entsprechenden Qualifikationen, einschließlich 
fachlicher und beruflicher Qualifikationen, für eine 
Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und 
Unternehmertum verfügen“. 

Formulierungen wie „erheblich verringern“ oder 
„wesentlich erhöhen“ legen die gewünschte Rich‑
tung der Indikatorenentwicklung zwar explizit fest, 
zudem ist für einen großen Teil der Indikatoren die‑
se gewünschte Richtung implizit erkennbar (wie 
etwa bei Indikator 3.1.1 zur Müttersterblichkeit). 
Trotzdem erlauben sie einen breiten Spielraum 
der Deutung der Zielerreichung. Der entsprechen‑
de Indikator für Target 8.6 misst beispielsweise 
den Anteil der 15‑ bis 24‑Jährigen, die weder er‑
werbstätig noch in Aus‑ oder Weiterbildung sind. 
Hier wird im Target zwar die qualitativ gewünsch‑
te Richtung der Entwicklung (erhebliche Verringe-
rung) genannt, allerdings keine quantitative Anga‑
be gemacht, wie stark diese Verringerung ausfal‑
len sollte. Dies bringt in Hinblick auf die Bewert‑
barkeit einer Zielerreichung alleine mit Indikatoren 
erhebliche Schwierigkeiten mit sich. 

Deshalb stellt die UN Agenda 2030 den National‑
staaten auch frei, zusätzlich zu den globalen Tar‑
gets nationale Zielgrenzen festzulegen. Werden 

zudem bei der Festlegung von Zielen die entspre‑
chenden Indikatoren gleich mit berücksichtigt, so 
ist eine solide Bewertung der Zielerreichung mög‑
lich. In Österreich wurden jedoch keine nationalen 
Zielwerte für die Agenda 2030 Targets festgelegt. 
Damit ist naturgemäß weitgehend keine Bewer‑
tung einer Zielerreichung möglich. Eine Bewertung 
der Entwicklung der Indikatoren ist jedoch zumeist 
durchführbar. 

Zu beachten ist dabei, dass eine reine Trend‑
bewertung stark von Ausgangs‑ und Endjahr 
beeinflusst wird und zudem das Niveau ei‑
nes Indikators unberücksichtigt lässt. 

Im aktuellen Bericht zur Agenda 2030 von Eurostat 
(2019a) wird der Trend der regionalen SDG‑Indi‑
katoren auf EU‑Ebene mittels vier Pfeilen bewer‑
tet. Die Einschätzung der Entwicklung erfolgt nach 
vier Stufen, bewertet wird eine signifikant bzw. mo‑
derat positive Entwicklung mit grünen Pfeilen so‑
wie eine moderat negative Entwicklung bzw. eine 
starke Entwicklung in die falsche Richtung mittels 
roten Pfeilen.

Das nationale statistische Amt Deutschlands (Sta‑
tistisches Bundesamt, 2018) veröffentlicht im Rah‑
men seiner Nachhaltigkeitsstrategie einen Indi‑
katorenbericht zur Nachhaltigen Entwicklung in 
Deutschland, der sich seit 2016 an den 17 Zielen 
der Agenda 2030 orientiert und eine Bewertung 
anhand von 4 Wettersymbolen vornimmt.

Das Statistik Austria Projekt Wie geht’s Öster‑
reich? (Statistik Austria, 2019) beinhaltet eine Be‑
wertung der Entwicklung der Schlüsselindikatoren 
(zumeist in Bezug auf Referenz‑ oder Zielgrößen) 
nach fünf Wettersymbolen. Die Bewertung der In‑
dikatoren ist dabei Teil eines von einem externen 
Expertenteam durchgeführten Evaluationsprozes‑
ses, Statistik Austria nimmt auf die Bewertung der 
einzelnen Indikatoren keinen Einfluss. Die Bewer‑
tung der Entwicklung der Indikatoren erfolgt mittels 
einer 5‑teiligen Wettersymbolik. Gegenstand sind 
kurzfristige (KF) und langfristige (LF) Entwicklun‑
gen der Vergangenheit: Während die kurzfristige 
Perspektive auf die letzten drei verfügbaren Jahre 
fokussiert, bezieht sich die langfristige Bewertung 
auf die gesamte verfügbare Zeitreihe eines Indika‑
tors. Eine langfristige Beurteilung wird dabei nur 
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dann durchgeführt, wenn Daten für wenigstens 10 
Jahre vorhanden sind. Bei der Bewertung der Ent‑
wicklung der WgÖ?‑Indikatoren werden auch die 
Europa 2020‑Ziele zugrunde gelegt (Europäische 
Kommission 2010). Damit kann die Entfernung 
vom oder die Erreichung des Zielpfads als wich‑
tiges Beurteilungskriterium herangezogen werden. 

Bewertungen nach Pfeilen oder Wettersym‑
bolen sind intuitiv verständlich und ergeben 
gemeinsam betrachtet ein Gesamtbild der 
Entwicklung des Indikatorensets. 

Allerdings ist ein „Dashboard“ von Bewertungen für 
Indikatoren schwierig zu kommunizieren. Auf eine 
zusammenfassende Bewertung der verschiede‑
nen Dimensionen von Wie geht’s Österreich? wird 
jedoch bewusst verzichtet. Dafür wäre die Aggre‑
gierung der Bewertungen der einzelnen Indikato‑
ren notwendig. Auch Eurostat oder das Statisti‑
sche Bundesamt Deutschland nehmen keine zu‑
sammenfassende Bewertung der einzelnen Ziele 
(Goals) der Agenda 2030 in ihren Berichten vor, 
sondern erlauben nur einen Überblick nach den 
einzelnen Indikatoren. 

Demgegenüber wird das Vorgehen der Aggregie‑
rung von Bewertungen zur Zielerreichung im Rah‑
men der Agenda 2030 in internationalen Studien 
häufig gewählt (z. B. Bertelsmann Stiftung 2019, 
OECD 2019), es birgt jedoch ähnliche Gefahren 
wie die Entwicklung von zusammengesetzten In‑
dikatoren (composite indicators). Generell liefern 
sie eine attraktivere Basis für breite öffentliche Auf‑
merksamkeit, als ein komplexes System vielfälti‑
ger (Teil‑) Indikatoren. Auch der Zeitvergleich fällt 
leichter, weil sich ein einziger Trend eher evaluie‑
ren lässt als mehrere, möglicherweise gegenläufi‑
ge Entwicklungen.

Der Nachhaltigkeitsbericht mit „SDG‑Index“ der 
Bertelsmann Stiftung (2019) zeigt, wo Länder bei 
der Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 in ei‑
nem Ranking stehen. Österreich befindet sich ak‑
tuell an 5. Stelle von 162 Staaten. Dieser SDG‑In‑
dex ist kein offizielles Instrument zum Monitoring 
der SDGs und verwendet teilweise abweichende 
Indikatoren zu den Vorschlägen der IAEG‑SDGs, 
ist jedoch leicht zu kommunizieren und wird auf po‑

litischer Ebene gerne als Zeiger für den internatio‑
nalen Vergleich in Bezug auf die Zielerreichung he‑
rangezogen.

Der Preis für diese Vorteile ist potentiell allerdings 
hoch, denn es besteht die Gefahr, relevante Infor‑
mation zu verlieren. Wenn unterschiedliche Variab‑
len zu gegenläufigen Schlussfolgerungen führen 
oder Interdependenzen zwischen den Indikatoren 
bestehen, dann ist die leicht kommunizierbare Ag‑
gregation möglicherweise irreführend und verfäl‑
schend. In jedem Fall erfolgt ein wesentlicher In‑
formationsverlust. Die korrekte Interpretierbarkeit 
– so leicht sie für einen Vergleich dienen kann – 
einer solchen Maßzahl ist schwierig.

Eine weitere Schwierigkeit betrifft die Gewichtung 
der einzelnen Teilinformationen, oder der Umgang 
mit fehlenden Werten, letztere werden in den inter‑
nationalen Studien zumeist unberücksichtigt gelas‑
sen. Dadurch kann der aggregierte Wert auch über 
die Datenverfügbarkeit stark beeinflusst werden. 
Beides erfordert Entscheidungen, die nur schwer 
statistisch gerechtfertigt erfolgen können. 

Wie bereits angesprochen, ist für viele der SDG‑In‑
dikatoren die gewünschte Richtung der Entwick‑
lung von vorherein normativ erkenntlich. Bei ande‑
ren Indikatoren, wie etwa der Anzahl der polizeili‑
chen Wegweisungen, ist die Frage ob und bis zu 
welchem Anteil eine Steigerung im Sinn der Agen‑
da 2030 Indikatoren gewünscht ist, nicht klar er‑
sichtlich bzw. liegen unterschiedliche Aspekte zu‑
grunde. 

Eine Trendbewertung der Indikatoren kann 
nur vorgenommen werden, wenn ein de‑
finierter Zielwert (z. B. Europa 2020) oder 
zumindest eine klare normativ gewünschte 
Richtung der Entwicklung gegeben ist.

Der vorliegende Bericht führt eine Bewertung nach 
den Vorgaben von Eurostat (2019a) durch. Die ent‑
sprechenden Berechnungen wurden von der Abtei‑
lung Methodik von Statistik Austria vorgenommen. 
Dabei kommen die Grundsätze der Unabhängig‑
keit, der Unparteilichkeit und der Objektivität, wie 
im Verhaltenskodex für Europäische Statistiken 
festgehalten, zur Anwendung (Eurostat 2018).



33
3.2  
Methodenbeschreibung Trendbe‑
wertung

Die Methodik zur Bewertung der Indikatorenent‑
wicklung folgt den Vorgaben von Eurostat (2019a 
S. 26ff, S. 364f) zur Beurteilung der SDG‑Indika‑
toren. Sind eine Zeitreihe und Zielvorgaben (nor‑
mativ oder quantitativ) gegeben, wird anhand von 
4 Stufen ermittelt, in wie weit sich die Indikatoren 
diesen Zielvorgaben annähern oder davon wegbe‑
wegen. Es handelt sich dabei um eine reine Trend‑
bewertung. 

Eurostat stellt in seinem Bericht einen kurzfristigen 
Trend (5 Jahre) sowie einen langfristigen Trend 
(die letzten 15 Jahre) dar. Die nationalen SDG‑Ta‑
bellen beginnen per Konvention mit dem Datenjahr 
2010, die aktuellen Werte reichen bis 2018. Dem‑
gemäß ist keine Unterscheidung nach lang‑ und 
kurzfristiger Bewertung wie bei Eurostat sinnvoll, 
im aktuellen Bericht wird daher vereinfacht die ge‑
samte in den SDG‑Tabellen verwendete Zeitreihe 
(2010 bis 2018 soweit verfügbar) für eine Trendbe‑
wertung herangezogen.

Dazu wird eine durchschnittliche jährliche Ver‑
änderungsrate nach dem Wert des Anfangs‑ und 
Endjahres berechnet. Das Anfangsjahr liegt bei 
entsprechender Datenverfügbarkeit bei 2010, falls 
nicht verfügbar wird 2011 herangezogen, bei ei‑
nem späteren Beginn der Zeitreihe wird keine Be‑
wertung vorgenommen. Das Endjahr wird mit 2018 
definiert, falls nicht verfügbar wird 2017 herange‑
zogen, bei einem früheren Ende der Zeitreihe wird 
keine Bewertung vorgenommen. Zudem wird nur 
eine Abweichung entweder des Anfangs‑ oder des 
Endjahres toleriert. Dementsprechend wird eine 
Bewertung nur dann durchgeführt, wenn zumin‑
dest sechs Jahreswerte zwischen Anfangs‑ und 
Endwert liegen. Daten für die Zwischenjahre sind 
bei der Methodik von Eurostat nicht notwendig. 

Betreffend Zielvorgaben müssen die Indikatoren 
entweder ein ausgewiesenes quantitatives Ziel auf 
nationaler Ebene (z. B. Europa 2020 Zielwert für 
Österreich) oder eine normativ gewünschte Ent‑

wicklung (steigend oder fallend) aufweisen. Da 
in Österreich keine nationalen Unterziele für die 
Agenda 2030 quantifiziert wurden, ist eine Bewer‑
tung mit quantitativem Ziel nur in wenigen Fällen 
möglich.

Indikatoren, die nicht eindeutig normativ in‑
terpretierbar sind oder mit zu kurzer Zeitrei‑
he, wurden nicht bewertet. 

Die Agenda 2030 mit ihren 169 Unterzielen stellt 
eine komplexe ganzheitliche Herausforderung dar, 
Fortschritte in einem Bereich können auf Kosten 
eines anderen Bereichs gehen. Auf mögliche Inter‑
dependenzen zwischen den Zielen wird im vorlie‑
genden Bericht – und speziell bei der Bewertung 
der Indikatoren – nicht eingegangen.

Der Modus der Trendbewertung ist durch die Art 
der Zielvorgaben – entweder normativ, als ge‑
wünschte Entwicklung des Indikators, oder explizit 
als vorgegebener quantitativer Zielwert – definiert.

Indikatoren ohne quantitative Ziele

Für Indikatoren ohne quantitative Ziele ist lediglich 
bekannt, ob die Entwicklung steigend oder fallend 
sein soll. Um dies zu beurteilen wird die “com‑
pound annual growth rate” (CAGR, durchschnittli‑
che jährliche Veränderungsrate) berechnet. Diese 
verwendet zwei Werte aus der Zeitreihe: den An‑
fangswert (t0,y0) und den Endwert (tn,yn).

Diese Größe gibt die mittlere Veränderungsrate 
der Indikatoren an. Die Bewertung erfolgt nach den 
Grenzwerten in Grafik 10, wenn eine steigende Ent‑
wicklung im Sinne der Zielerreichung gewünscht ist.

Anbei ein Beispiel für die Einschätzung des Trends 
mit gewünschter steigender Entwicklung. Gezeigt 
wird der Anteil der biologisch bewirtschafteten Flä‑
che an der gesamten landwirtschaftlich genutzten 
Fläche. Der Anteil stieg von 18,4 % im Jahr 2010 
auf 23,2 % im Jahr 2018, was eine durchschnitt‑
liche jährliche Veränderung des Anteilswerts von 
rund 3 % bedeutet, der Trend wird damit als sehr 
positiv bewertet. 
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Grafik 9  
Bewertungsmodus für Indikatoren ohne quantitatives Ziel bei – gewünscht – steigender Entwicklung

Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.

Grafik 10  
Darstellung der Trendeinschätzung bei – gewünscht – steigender Entwicklung

Bedingung Code Klassifizierung ohne quantitatives Ziel

1 % ≤ CAGR  Signifikanter Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

0 % ≤ CAGR < 1 %  Moderater Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

‑1 % ≤ CAGR < 0 %


Moderate Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

CAGR < ‑1 %


Signifikante Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Für Indikatoren, die eine fallende Entwicklung auf‑
weisen sollten, wird in der obigen Klassifizierung 
das Vorzeichen von CAGR umgekehrt. Das heißt, 
dass eine durchschnittliche jährliche Verände‑
rungsrate (CAGR) größer als 1 % als signifikan‑
te Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen 
klassifiziert wird.

Der nachfolgende Indikator zu den Treibhausgas‑
emissionen insgesamt zeigt, dass der durchschnitt‑
liche jährliche Rückgang der Emissionen zwischen 
2010 und 2018 um 0,9 % (von 84,7 Mio. Tonnen 
CO2‑Äquivalent auf 79,0 Mio. Tonnen CO2‑Äquiva‑
lent) als moderater Fortschritt in Richtung der Nach‑
haltigkeitsziele bewertet wird. Nicht berücksichtigt 
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werden kann bei diesem Bewertungsmodus das 
absolute Niveau der Emissionen, also ob die Treib‑
hausgasemissionen generell als zu hoch angese‑
hen werden. Außerdem zeigt sich, dass die Wahl 
des Anfangsjahrs der Zeitreihe (im vorliegenden Be‑

richt 2010) ebenfalls einen hohen Einfluss auf die 
Trendbewertung hat. Mit einem Startjahr 2014 (76,4 
Mio. Tonnen CO2‑Äquivalent) würde die Trendbe‑
wertung durch den Anstieg auf 79,0 Mio. Tonnen im 
Jahr 2018 dementsprechend negativ ausfallen.

Grafik 11  
Bewertungsmodus für Indikatoren ohne quantitatives Ziel bei – gewünscht – fallender Entwicklung

Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.

Grafik 12  
Darstellung der Trendeinschätzung bei – gewünscht – fallender Entwicklung

Bedingung Code Klassifizierung ohne quantitatives Ziel

CAGR < ‑1 %  Signifikanter Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

‑1 % ≤ CAGR < 0 %  Moderater Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

0 % ≤ CAGR < 1 %


Moderate Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

1 % ≤ CAGR


Signifikante Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Q: STATISTIK AUSTRIA.
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Indikatoren mit quantitativen Zielen
Für die Bewertung von Indikatoren mit quantitati‑
ven Zielen wurde zunächst CAGR wie oben be‑
rechnet. Anschließend wurde ermittelt, welchen 
Wert CAGR annehmen müsste, um die Zielvorga‑
ben (tt,yt) exakt einzuhalten.

Nun wird der Quotient R = CAGR/CAGRt mit Grenz‑
werten abgeglichen. Eine signifikante Entwicklung 

in Richtung des definierten Ziels bedeutet eine Er‑
reichung oder Überschreitung des Grenzwertes 
von 95 % des Zielpfades. Eine moderate Entwick‑
lung in Richtung des definierten Ziels wird bei einer 
Zielwerterreichung von 60 % bis 95 % des Zielpfads 
definiert. Bei einer Entwicklung in die gewünsch‑
te Richtung jedoch unter 60 % wird von einer un‑
zureichenden Entwicklung in Richtung des definier‑
ten Ziels ausgegangen. Bewegt sich der Indikator 
in die gegengesetzte Richtung, wird von einer Ent‑
wicklung weg vom definierten Ziel ausgegangen.

Grafik 13  
Bewertungsmodus für Indikatoren mit quantitativem Ziel

Q: STATISTIK AUSTRIA, Eurostat.

Grafik 13 zeigt die Entwicklung der Treibhausgas‑
emissionen des Nicht‑Emissionshandels (Effort 
Sharing), wo für 2020 ein nationaler Zielwert von 
47,8 Mio. Tonnen CO2‑Äquivalent vorgesehen ist. 
Obwohl die Emissionen von 2010 auf 2018 grund‑
sätzlich einen fallenden Trend aufweisen, wird 

durch die Berücksichtigung des Zielwerts eine ne‑
gative Trendbewertung erreicht. Ein Zielwert er‑
möglicht damit implizit die Einbeziehung des Ni‑
veaus (z. B. sind die Emissionen generell zu hoch), 
sofern dieses bei seiner Festlegung berücksichtigt 
wurde.
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Grafik 14  
Darstellung der Trendeinschätzung mit quantitativem Ziel

Bedingung Code Klassifizierung ohne quantitatives Ziel

95 % ≤ R ZIEL Signifikanter Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

60 % ≤ R < 95 % ZIEL Moderater Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele

0 % ≤ R < 60 %
ZIEL Moderate Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

R < 0 %
ZIEL Signifikante Bewegung weg von den Nachhaltigkeitszielen

Q: STATISTIK AUSTRIA.


